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An den
Vorsitzenden des Schiedsgerichtes
i.S. Maria Altmann u.a. / Republik Österreich 
zH Herrn o. Univ.-Prof. Dr. Peter Rummel

p.A. Universität Linz

Altenberger Straße 69, 4040 Linz

Klagende Parteien:
1) Maria Altmann, Kauffrau



3065 Danalda



USA – 90064 Los Angeles


2) George Bentley, Geschäftsmann



2600 Lunada Lane, Alamo



USA – 94507-1023


3) Trevor Mantle, Angestellter

1431 W. 534d Ave, 

Canada – V7P 1L1, Vancouver, BC

4) Francis Gutmann, Angestellter

3702 Parc LaFontaine

Canada -- H2L 3M4, Montreal, QB

alle vertreten durch: 
  
E. Randol Schoenberg
Burris & Schoenberg, LLP
12121 Wilshire Boulevard, Suite 800
Los Angeles, California 90025-1168
Tel: (310) 442-5559, Fax: (310) 442-0353
eFax: (425) 740-0483, E-mail: randols@bslaw.net

und durch:

Dr. Stefan Gulner, Rechtsanwalt



1010 Wien, Lugeck 7

Verfahrensbeteiligte:
DDr. Nelly Auersperg

vertreten durch:
William S. Berardino p.a. Berardino & Harris LLP

14-1075 Street W. Georgia

Vancouver BC Kanada V6E 3C9

Beklagte Partei:
Republik Österreich

vertreten durch:
Finanzprokuratur


Singerstraße 17-19


1010 Wien

S C H R I F T S A T Z

Gleichschrift der Finanzprokuratur direkt übermittelt

1-fach, 1 HS

Vollmacht erteilt

Die beklagte Partei geht in ihrer Klagebeantwortung davon aus, dass die klagsgegenständlichen Gemälde im Eigentum von Adele Bloch-Bauer zum Zeitpunkt ihres Todes standen, und es wird zu diesem Vorbringen noch folgender

VORBEREITENDEN SCHRIFTSATZ

erstattet. Für den Fall, dass der Schriftsatz vom Gericht nicht angenommen wird, werden die klagenden Parteien dieses Vorbringen in der Verhandlung mündlich erstatten.

Sollte das Schiedsgericht zur Erkenntnis kommen, dass Adele Bloch-Bauer zum Zeitpunkt ihres Todes Eigentümerin der klagsgegenständlichen Gemälde war, so ist folgende Rechtslage im Jahr 1925, also zum Zeitpunkt ihres Todes, zu beachten, die bisher unberücksichtigt blieb.

Es ist zu überprüfen, ob ein gesetzliches Vorausvermächtnis im Sinne des § 758 ABGB aF hinsichtlich der klagsgegenständlichen Gemälde zugunsten des Ferdinand Bloch-Bauer als überlebender Ehegatte vorlag. Der § 758 ABGB aF fand durch die I. Teilnovelle 1914 Eingang in das ABGB und lautete also 1925 wie folgt: 

"Außer dem Erbteile gebühren dem überlebenden Ehegatten als Vorausvermächtnis die zum ehelichen Haushalt gehörenden beweglichen Sachen, neben Kindern des Erblassers jedoch nur das für seinen eigenen Bedarf nötige."
Er wurde 1978 geändert und 1989 wie folgt in der gültigen Form nochmals novelliert:

"Sofern der Ehegatte nicht rechtmäßig enterbt worden ist, gebühren ihm als gesetzliches Vorausvermächtnis das Recht, in der Ehewohnung weiter zu wohnen, und die zum ehelichen Haushalt gehörenden beweglichen Sachen, soweit sie zu dessen Fortführung entsprechend den bisherigen Lebensverhältnissen erforderlich sind."
§ 758 in der geltenden Fassung hat den Ehegatten im Vergleich zur Fassung von 1914 besser gestellt, falls Kinder vorhanden sind. Für unseren Fall spielt dies jedoch keine Rolle, da die Familie Ferdinand Bloch-Bauer kinderlos war.

In der Entscheidung 1Ob 393/52 vom 07.05.1952, EvBl 1952/260, behandelt der OGH die Frage, welche Gegenstände zum ehelichen Haushalt gehören und führt wie folgt aus:

„Es kommt hier mithin nicht auf die Notwendigkeit des Gegenstandes an, sondern es genügt, wenn er tatsächlich im Haushalt vorhanden ist. Für die Richtigkeit dieser Auffassung spricht auch der zweite Satz des § 758 ABGB, der den Bedarf der bedachten Person nur bei Vorhandensein von Kindern des Erblassers für bedeutsam erklärt. Der Haushalt dient der Befriedigung der grundlegenden menschlichen Bedürfnisse der Ehegatten, besonders der Unterkunft und der Verpflegung. Alles, was dazugehört, ist Gegenstand des Vorausvermächtnisses.

Dabei kommt es weder auf das Ausmaß des Gebrauches noch auf den Wert der Sache, den Grund der Anschaffung oder den durch äußere Umstände erzwungenen vorübergehenden Lebensstandard der Ehegatten an. Maßgebend ist nur, dass die Sache irgendwie den Haushaltszwecken dienen konnte, ...

... Der Bestimmung des § 758 ABGB liegt nicht so sehr der Gedanke zugrunde, dass den überlebenden Ehegatten das Notwendigste zur Fortführung des Haushaltes erhalten bleiben soll, als vielmehr die Erwägung, dass nach dem Tode des anderen Ehegatten der bisherige tatsächliche Zustand des Haushaltes unverändert bleiben soll, was dem zu schonenden Pietätsgefühl des überlebenden Ehegatten entspricht...“
Es wird selbst die der Berufsausbildung des Verstorbenen dienende Bibliothek, die offen in der Wohnung aufgestellt war, als Voraus bewertet (Welser in Rummel³ Rz 1 zu § 758 ABGB). Auch Zankl schließt sich der Ansicht an, dass die Zugehörigkeit einer Sache zum Voraus großzügig zu beurteilen ist (Das gesetzliche Vorausvermächtnis, 262 ff).

Der Herrenhausbericht, also die früheren parlamentarischen Erläuterungen zu diesem Gesetz, bestätigt die Zugehörigkeit der Gemälde zum Voraus und führt dazu Folgendes aus:

Dem überlebenden Ehegatten gebührt „... sein, auch vom Gesetze zu würdigendes ideelles Interesse, so weit möglich im Besitze derjenigen Gegenstände zu bleiben, mit denen ihn ein gewissermaßen persönliches Verhältnis aus der Zeit der ehelichen Gemeinschaft verbindet, das sind ,die zum ehelichen Haushalt gehörenden beweglichen Sachen´ “.
Es ist davon auszugehen, dass die klagsgegenständlichen Gemälde zum gesetzlichen Vorausvermächtnis gehören, falls sie sich zum Zeitpunkt des Todes im ehelichen Haushalt der Familie Bloch-Bauer, also in der Elisabethstraße 18, 1010 Wien befunden haben. Dies ist unstrittig.

Nun stellt sich die Frage, ob über den Voraus mit Ausnahme an den Ehegatten als Erben wirksam testiert werden kann. Dazu finden sich in der Literatur folgende Lehrmeinungen:

Welser in Rummel³, Rz 4 zu § 758 ABGB:

"Über die erforderlichen Sachen kann der Erblasser zwar unter Lebenden, nicht aber von Todes wegen (wozu hier auch die Schenkung auf den Todesfall zu rechnen ist) verfügen."

Zankl in Das gesetzliche Vorausvermächtnis, Seite 111:

"Hält man daher im Sinne der hL am Pflichtteilscharakter des Voraus fest, was unter dem oben dargelegten Gesichtspunkt prinzipiell gleicher Bestandsgarantie zu befürworten ist, so muss man sich darüber im Klaren sein, dass der Voraus zwar gegen Verfügungen des Erblassers wie ein Pflichtteil geschützt, normativ aber kein Pflichtteil ist."
Nach herrschender Lehre hat der Voraus pflichtteilsähnlichen Charakter und kann nicht testamentarisch belastet werden. Es ist in diesem Fall auch ein Nachvermächtnis von Adele Bloch-Bauer rechtlich nicht möglich.

Falls Adele Bloch-Bauer zum Zeitpunkt ihres Todes Eigentümerin der Gemälde war, würde es wie oben dargelegt rechtlich belanglos sein, ob es sich bei der testamentarischen Verfügung von Frau Adele Bloch-Bauer um eine unverbindliche Bitte oder um eine verpflichtende Anordnung handelt. In beiden Fällen erhält Ferdinand Bloch-Bauer unbelastetes Eigentum an den Gemälden.

Geht man davon aus, dass Ferdinand Bloch-Bauer Eigentümer der Gemälde zum Zeitpunkt des Todes von Adele Bloch-Bauer war, so ist noch folgende Überlegung bei der Auslegung des Testaments zu berücksichtigen.

Aus der Wortwahl im Testament von Adele Bloch-Bauer muss man annehmen, dass sie wusste, dass die klagsgegenständlichen Gemälde unter "die zum ehelichen Haushalt gehörenden beweglichen Sachen" (ursprünglicher Gesetzestext) fallen und somit zum Voraus gehören. Es war ihr also bekannt, dass sie gesetzlich zwingend, Eigentümerin der Gemälde nach dem Tod von Ferdinand Bloch-Bauer werden wird, unabhängig davon, ob ihr Ferdinand Bloch-Bauer in seinem Testament letztwillig diese zuwendet oder nicht.

Unter Berücksichtigung der gesetzlichen Bestimmungen des Voraus ist es noch erklärlicher, wieso Adele Bloch-Bauer im Punkt IV des Testaments davon ausgeht, dass sie Eigentümerin der Gemälde wird, falls Ferdinand Bloch-Bauer vor ihr stirbt. Die Formulierung in diesem Punkt lässt also nicht den Schluss zu, dass sie zum Zeitpunkt der Testamentserrichtung Eigentümerin der Gemälde war.

Ergänzend zu den bisherigen Vorbringen wird noch ausgeführt, dass sich die klagsgegenständlichen Gemälde zum Zeitpunkt des Todes von Adele Bloch-Bauer in der ehelichen Wohnung in 1010 Wien, Elisabethstraße 18, befunden und ihrer Lebensführung entsprochen haben.

Bei der rechtlichen Beurteilung wäre noch zu beachten, dass in der neuen Entscheidung 10 Ob 14/04p vom 23.05.2005 der OGH der Ansicht von Kletecka (JBl 1999, 288; ebenso Ersatz- und Nacherbschaft [1999] 163 ff, insb 168 f) folgt (in teilweiser Abweichung von den Entscheidungen SZ 60/225 und 6 Ob 313/98t), wonach „eine Auflage, mit der außerhalb einer fideikommissarischen Substitution eine Nacherbschaft angeordnet wird, dass der Tod des Vorerben den ,Substitutionsfall´ bildet, wegen Eingriffs in die Testierfreiheit des Vorerben als ungültig anzusehen ist.“

Mit dieser Entscheidung folgt der OGH der Rechtsmeinung der klagenden Parteien, wonach ein Eingriff in die Testierfreiheit auch im gegenständlichen Fall vorliegt, wenn man den Standpunkt vertritt, dass die „Bitte“ im Punkt III des Testaments von Adele Bloch-Bauer eine verpflichtende Anordnung war.

Wien, am 30.08.2005
Maria Altmann

George Bentley

Trevor Mantle

Francis Gutmann
